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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdegegner betrieben den Beschwerdeführer mit Zahlungsbefehl Nr. xxx vom
20. September 2016 für Fr. 57'468.75, Fr. 3'943.45, Fr. 616.25 und die
Zahlungsbefehlskosten. Der Beschwerdeführer erhob am 21. Oktober 2016
Rechtsvorschlag mit der Bemerkung "mache Euch einen Zahlungsvorschlag!". Am 6.
November 2016 zog der Beschwerdeführer den Rechtsvorschlag zurück und fügte bei
"Vorschlag: Abzahlung pro Monat Fr. 2'000.00". Nachdem die Beschwerdegegner die
Fortsetzung der Betreibung verlangt hatten, erging am 15. Dezember 2016 die
Pfändungsankündigung. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 27. Dezember 2016
Beschwerde beim Bezirksgericht Schwyz. Das Bezirksgericht wies die Beschwerde mit
Verfügung vom 16. Mai 2017 ab. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 1. Juni 2017
Beschwerde an das Kantonsgericht Schwyz. Mit Beschluss vom 3. Oktober 2017 wies das
Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Kantonsgericht erwog
insbesondere, der Rechtsvorschlag sei gültig zurückgezogen worden, und liess offen, ob
überhaupt gültig Rechtsvorschlag erhoben worden sei.

Gegen diesen Beschluss gelangt der Beschwerdeführer mit einer Beschwerde an das
Bundesgericht.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid der oberen Aufsichtsbehörde in
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, so dass die Beschwerde in Zivilsachen
grundsätzlich gegeben ist ( Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG ). Die
Beschwerdefrist gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden beträgt zehn Tage (
Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG ). Ausweislich des Track & Trace-Auszugs der Schweizerischen
Post ist der angefochtene Beschluss dem Beschwerdeführer am 13. Oktober 2017 zugestellt
worden. Die zehntägige Beschwerdefrist begann somit am 14. Oktober 2017 zu laufen und
ist am Montag, 23. Oktober 2017, abgelaufen. Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde
zwar auf den 20. Oktober 2017 datiert. Für die Fristwahrung ist jedoch die Übergabe an die
Schweizerische Post massgeblich ( Art. 48 Abs. 1 BGG ). Wie sich aus der von der Post
angebrachten Etikette mit Barcode-Frankierung ergibt, hat der Beschwerdeführer die
eingeschrieben versandte Beschwerde erst am 24. Oktober 2017, 17.57 Uhr, in V.________
der Post übergeben. Die Beschwerde ist somit verspätet. Sie ist folglich offensichtlich
unzulässig, womit auf sie im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der
Abteilung nicht einzutreten ist ( Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG ). Mit dem Entscheid in der
Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

E. 3



Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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